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Nur  per E-Mail an:  
█████████████████████████  
 
 
 

 Amt für Recht und 
Versicherungen                  
           

  Bertha-von-Suttner-Platz  2-4          
53111 Bonn 
▍

Ansprechpartner/in ████████ ▍
 ▍

Telefon 0228 – █ ███▍
Telefax 0228 - ███████  
E-Mail █████ ▉█ @bonn.de 

Etage, Zimmer ███ ██ ▍
Mein Zeichen 30-1 1244/23 

Datum 04.12.2023 
  

Antrag nach dem Informations freiheitsgesetz NRW  
Ihr Informationsersuchen vom 19.09.2023 
 
 
Sehr geehrter Herr ██████ , 
 
ich nehme Bezug auf Ihre o. g. Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
NRW (IFG NRW). 
 
Es ergeht folgender 
 

B E S CH E I D 
 

1. Ich gewähre Ihnen Zugang zu den hier vorhandenen Informationen be-
züglich Ihrer Fragen zur Funktionsfähigkeit des Lehrschwimmbeckens 
der Schule am Hügel und die Nutzung durch die Schule. 
 

2. Dieser Bescheid ergeht gebührenfrei. 
 
 

B E G R Ü N D U N G 
 
Mit E-Mail vom 19.09.2023 beantragten Sie Informationen hinsichtlich der Funk-
tionsfähigkeit des Schwimmbeckens und der Nutzung durch die Schule am Hü-
gel. Dazu stellten Sie acht konkrete Fragen.  
 
Gemäß § 4 Abs. 1 IFG NRW haben Sie nach Maßgabe des Gesetzes grundsätz-
lich Anspruch auf Zugang zu den bei der Bundesstadt Bonn vorhandenen amtli-
chen Informationen.  Es bestehen keine spezielleren  Anspruchsgrundlagen,  die 
nach der Subsidiaritätsklausel des § 4 Abs. 2 IFG NRW dem hier verfolgten An-
spruch vorgehen.  
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Allerdings ist der Anspruch gem. § 4 Abs. 1 IFG NRW beschränkt auf bei der 

Bundesstadt Bonn vorhandene Informationen. Es handelt sich bei den erbetenen 

Informationen und Unterlagen um amtliche Informationen. 

 

Zu Ihren Fragen kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:  

 

Zu Frage 1 und 2: 
In welchen Zeiträumen stand und steht das Schwimmbecken für den 
Schwimmbetrieb der Grundschulen zur Verfügung? In welchen Zeiträumen 
nicht? 
Welche Defekte wurden im angefragten Zeitraum festgestellt? 
 

In der nachfolgenden Tabelle sind Defekte und Störungen des Lehrschwimm-

beckens der Schule am Hügel von 2020 bis Ende 2023 aufgeführt, die außer-

halb der Ferienwartungen und neben den regulären Schließzeiten (Ferien & 

Feiertage) zu teilweise ungeplanten Schließzeiten geführt haben sowie Infor-

mationen zu den Reparaturen. Ferienbedingte Schließungen sind nicht aufge-

führt, es sei denn, in den Ferienzeitraum fiel ein Defekt. 

 

 
Zeitraum Geöffnet/ 

Geschlos-
sen 

Störungen Zeitrahmen 
 

13.03.2020 – 
19.05.2020 

geschlossen Sperrung coronabedingt  

20.05.2020 – 
26.06.2020 

geöffnet   

im Juli 2020 geschlossen Sommerferien, währenddessen 
Erneuerung Duscharmaturen 
 

Zeitnahe Beauftragung und 
Schadensbeseitigung durch 
Jahresrahmenvertragsfirma 

im August 
2020  
 

geöffnet Rohrbruch der Wasserleitung in 
den Umkleiden 
(keine Schließung erforderlich) 

zeitnahe Beauftragung und 
Schadensbeseitigung durch 
Jahresrahmenvertragsfirmen 

12.08.2020 – 
09.10 2020 

geöffnet   

Oktober 2020  
 

geöffnet Defekte Heizkörper, Rohrbruch 
in den Umkleiden 
(keine Schließung erforderlich) 

Zeitnahe Beauftragung und 
Schadensbeseitigung durch 
Jahresrahmenvertragsfirma 

06.11.2020 –  
31.05.2021 
 
 

geschlossen Sperrung coronabedingt  
währenddessen: 
Hubbodenstörung  
(06.11.2020 – 31.12.2020) 
 
Rohrbruch Heizung  
(Januar - Februar 2021) 
 
Ausfall des Schaltschranks der 
Lüftung RGS (April 2021) 
 

 
Zeitnahe Beauftragung einer 
Fachfirma und Abarbeitung bis 
Dezember 2020  
 
Zeitnahe Beauftragung und Ab-
arbeitung bis Februar 2021 
 
Zeitnahe Beauftragung der Jah-
resvertragsfirma, Fertigstellung 
Mai 2021 
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01.06.2021 – 
02.07.2021 

geöffnet   

18.08.2021 – 
08.10.2021 

geöffnet   

25.10.2021 – 
22.11.2021 

geöffnet   

23.11.2021 – 
31.01.2022 

geschlossen Rohrbruch Heizungsanlage,  
Defekt der Nahwärme-Hei-
zungsleitung aus dem Hauptge-
bäude (November 2021) 
 
Ausfall der Lüftungsanlage 
(Januar 2022) 

Mängelbeseitigung über die 
Bauunterhaltung des Städti-
schen Gebäudemanagements 
 
 
Zeitnahe Beauftragung und 
Schadensbeseitigung durch 
Jahresrahmenvertragsfirmen 

01.02.2022 – 
08.04.2022 

geöffnet Hubbodenausfall (Februar 2022) 
(keine Schließung erforderlich) 
 
Ausfall der Heizung (März 2022)  
(keine Schließung erforderlich) 

Zeitnahe Beauftragung und 
Schadensbeseitigung durch 
Fachfirma  
Zeitnahe Beauftragung und 
Schadensbeseitigung durch 
Jahresrahmenvertragsfirmen 

25.04.2022 – 
24.06.2022 

geöffnet Defekte Eingangstüren  
(Mai 2022)  
(keine Schließung erforderlich) 

Zeitnahe Beauftragung und 
Schadensbeseitigung durch 
Jahresrahmenvertragsfirmen 

10.08.2022 – 
18.09.2022 

geöffnet   

19.09.2022 
 

geschlossen Ausfall der Chlorung durch tech-
nischen Defekt 

Umgehende Beauftragung und 
Abarbeitung durch Fachfirma 

September 
2022  

geöffnet Störung des Hubbodens  
(keine Schließung erforderlich) 

Zeitnahe Beauftragung und Ab-
arbeitung durch Fachfirma 

20.09.2022 – 
30.09.2022 

geöffnet   

17.10.2022 – 
22.12.2022 

geöffnet Ausfall der Heizung und un-
dichte Lichtkuppeln in den Um-
kleiden (Dezember 2022) 
(keine Schließung erforderlich) 

Beauftragung und zeitnahe Ab-
arbeitung durch Fachfirma 

09.01.2023 – 
10.01.2023 

geöffnet   

11.01.2023 – 
25.01.2023 

geschlossen Undichtigkeit im Heizungssys-
tem 

Beauftragung der Jahresrah-
menvertragsfirma zur Ortung 
der Leckage und vorläufige Be-
hebung bis 25.01.2023, endgül-
tige Reparatur während der  
Osterferienschließzeit. 

26.01.2023 geöffnet  
 

 

27.01.2023 – 
06.04.2023 

geschlossen Ausfall des Heizkessels im 
Hauptgebäude, dadurch keine 
Wärme im Schwimmbad, Aus-
tausch Heizkessel 

Abarbeitung der Folgeschäden 
im Schwimm-/Hallenbadge-
bäude an Lüftung, Rohrleitung 
erforderlich. 

07.04.2023 – 
16.04.2023 

geschlossen Wiederinbetriebnahme der Was-
seraufbereitung während der 
Osterferien  
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17.04.2023 – 
07.05.2023 

geschlossen Wiederholte Defekte am Hubbo-
den 

Beauftragung und Abarbeitung 
durch eine Fachfirma, Termin 
mit Fachfirma am 06.05.2023 

08.05.2023 – 
27.06.2023 

geschlossen Defektes Hubbodenaggregat.  
 

Bis Juni 2023: Beauftragung 
Herstellerfirma, nur teilweise 
mögliche Mängelabarbeitung.  
Lieferzeiten nach Beauftragung 
ca. 12 Wochen.  
Einholung eines Angebotes zur 
Instandsetzung des Hubbodens 
und Planung der Umsetzung  
Termin für KW 40 vereinbart, 
wegen Liefer- und Personaleng-
pässen seitens Fachfirma 
Voraussichtliche Fertigstellung 
Ende Oktober 2023.  
 

28.06.2023 – 
03.09.2023 

geschlossen Störungsmeldung und Defekt 
bei der Klappensteuerung der 
Wasseraufbereitung.  
 
 

Die Reparatur wird ca. 5 Monate 
in Anspruch nehmen.  
Es wird über eine Angebotsher-
beiziehung bei Großhändlern 
Material beschafft, der Einbau 
erfolgt durch die Bäderwerkstatt. 
(September) 

04.09.2023 – 
31.10.2023 

geschlossen Installation eines neuen Hubbo-
denaggregates, Steuerung und 
Höhenanzeige, Umsetzung der 
Reparatur der Wasseraufberei-
tung 

 
durch Fachfirma 

01.11.2023 – 
2024 

geschlossen weiterhin Reparatur der Wasser-
aufbereitung 

 

 

 

 

Zu Frage 3: 
Wann wurden die Defekte an die zuständigen Stellen der Stadtverwaltung 
übermittelt? 
 

Die genauen Daten der Schadensmeldungen liegen nicht als Information vor. 

Diese im Nachgang zu ermitteln wäre mit einem erheblichen Zeitaufwand über 

mehreren Wochen verbunden. Die Schadensmeldungen gehen über verschie-

dene Kanäle ein (z. B. per E-Mail oder telefonisch), es müsste daher für jeden 

Defekt erst einmal geprüft werden, wie dieser eingesteuert wurde, um dann den 

genauen Zeitpunkt der Schadensmeldung ermitteln zu können. Ich gehe aller-

dings davon aus, dass sich Ihr Antrag nicht auf die taggenauen Daten der Scha-

densmeldungen bezieht.  
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Zu Frage 4: 
Wann wurden Reparaturleistungen für festgestellte Defekte ausgeschrie-
ben und/oder wann wurden Reparaturaufträge direkt an Fachfirmen verge-
ben? 
 

Sobald eine Störung bekannt geworden und geprüft wurde, hat zeitlich unmittel-

bar eine Beauftragung der jeweiligen Fachfirma stattgefunden. Eine Ausschrei-

bung ist in keinem Fall erfolgt. In welchen Fällen im Wege der Direktvergabe eine 

Fachfirma und in welchen Fällen eine Jahresrahmenvertragsfirma beauftragt 

wurde, können Sie aus der Tabelle zu Fragen 1 und 2 entnehmen. Sofern keine 

ausdrückliche Zuweisung erfolgt, wurden die Arbeiten von der städtischen Bä-

derwerkstatt übernommen.  

 

 

Zu Frage 5: 
Wann wurden Reparaturleistungen von Fachfirmen erbracht? 
 

Die Reparaturleistungen wurden immer zeitnah zu der Schadensmeldung bei der 

zuständigen Stelle im Geschäftsbereich Bäder durchgeführt. Aus der Tabelle zu 

Fragen 1 und 2 ergibt sich ebenfalls, in welchen Fällen die Reparatur durch eine 

Fachfirma durchgeführt wurde.  

 

 

Zu Frage 6: 
Wann wurde das Schwimmbecken nach erbrachten Reparaturleistungen 
wieder für den Schwimmbetrieb freigegeben? 
 

Die Schwimmbäder werden nach den erbrachten Reparaturleistungen und der 

Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft umgehend freigegeben. 

 

 

Zu Frage 7: 
Hat die Stadt Bonn ein Konzept erstellt, wie der Ausfall des Schwimmbe-
ckens kompensiert und der Lehrplan erfüllt werden kann? Im Bejahensfall 
wird um Übersendung des Konzepts gebeten. 
 

Die Bundesstadt Bonn hat kein förmliches Konzept im Sinne eines zusammen-

hängenden Schriftstücks erstellt. Grundsätzlich werden bei längeren Ausfällen 

von Wasserflächen den betroffenen Nutzern*innen Ersatzzeiten angeboten. Da-

bei werden die unterschiedlichen Nutzergruppen priorisiert. Oberste Priorität ha-

ben dabei die Grundschulen, gefolgt von den weiterführenden Schulen und letzt-

endlich die Vereine. 
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Zu Frage 8:  
Wird und wenn ja, wie wird der  Ausfall des Schwimmbeckens tatsächlich 
kompensiert?  
 
Derzeit wird der Ausfall des Schwimmbeckens im Rahmen der Möglichkeiten mit 
Ersatzzeiten in anderen Bädern kompensiert.  Dies erfolgt in Absprache mit der 
Schule  je  nach  Kapazität  in  verschiedenen  Bädern.  Beispielsweise  wurde  der 
Ausfall häufig im Hardtbergbad Bonn kompensiert. 
 
 
Sollten Sie weitere Nachfragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
▍
██ ▍
 


